
 

Statut 
 

Ehrennadel der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 

Präambel 
 
In dem Bestreben, herausragende Verdienste um die Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
sowie die ärztliche Selbstverwaltung zu würdigen, stiften die Vertreterversammlung und der 
Vorstand der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg die „Ehrennadel der Bezirksärztekammer 
Nordwürttemberg“. 
 
Sie soll eine Ehrung und Anerkennung sein für besondere Leistungen, die der Träger für die 
Bezirksärztekammer Nordwürttemberg, insbesondere für die Erfüllung von Aufgaben im 
Rahmen der ärztlichen Selbstverwaltung, erbracht hat. 
 
Artikel 1 
 
Die „Ehrennadel der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg“ wird durch den Präsidenten/die 
Präsidentin oder ein Mitglied des Vorstandes der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
verliehen. 
 
Artikel 2 
 
Die Ehrennadel wird verliehen als Anstecknadel. Sie enthält das Signet der Bezirksärzte-
kammer in Kombination mit dem Äsculap-Stab. 
Die Anstecknadel wird in Bronze/Altgold ausgeführt. 
 
Über die Verleihung ist eine Urkunde mit der Unterschrift des Präsidenten/der Präsidentin der 
Bezirksärztekammer Nordwürttemberg auszustellen. 
 
Artikel 3 
 
Jedes Mitglied des Vorstandes der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg sowie die 
Vorsitzenden der jeweiligen Ärzteschaften können geeignete Ärzte  – auch wenn sie Mitglied 
einer anderen Ärztekammer sind - für die Verleihung der Ehrennadel vorschlagen. Der 
Vorschlag muss schriftlich erfolgen und eine ausführliche Begründung enthalten.  
 
Über die Verleihung der Ehrennadel entscheidet der Vorstand der Bezirksärztekammer 
Nordwürttemberg. 
 
Artikel 4 
 
Über die Verleihung wird bei der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg ein Register geführt. 
 
Artikel 5 
 
Dieses Statut tritt nach der öffentlichen Bekanntmachung im Ärzteblatt Baden-Württemberg in 
Kraft. 
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